
 

 

Bebauungsplan „Gansäcker“ 
Nufringen 

 

Faunistische Untersuchung unter Berücksichtigung  

des speziellen Artenschutzes 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auftraggeber: Gemeinde Nufringen 

Hauptstraße 28 

71154 Nufringen 

Auftragnehmer: 

 

StadtLandFluss 

Plochinger Straße 14/3 

72622 Nürtingen 

In Zusammenarbeit mit: 

 

Stauss & Turni 

Gutachterbüro für faunistische Untersuchungen 

Heinlenstraße 16 

72072 Tübingen 

Bearbeitung: Dr. Michael Stauss (Stauss & Turni) 

Dipl.-Geogr. Anja Gentner (StadtLandFluss) 

Datum: 03.05.2021 / 26.05.2023 



 

BP „Gansäcker“ in Nufringen - Faunistische Untersuchungen zum Artenschutz    Seite 2     

Inhalt 

1 ANLASS UND AUFGABENSTELLUNG ............................................................................................. 3 

2 RECHTLICHE GRUNDLAGEN ........................................................................................................ 3 

3 UNTERSUCHUNGSGEBIET ............................................................................................................ 5 

4 VÖGEL ....................................................................................................................................... 5 

4.1 DATENERHEBUNG UND METHODEN ................................................................................................................. 5 

4.2 ERGEBNISSE ................................................................................................................................................. 6 

4.3 ARTENSCHUTZRECHTLICHE BEWERTUNG ........................................................................................................ 7 

4.4 VERMEIDUNGS- UND MINIMIERUNGSMAßNAHMEN............................................................................................. 9 

4.5 MAßNAHMEN ZUM VORGEZOGENEN FUNKTIONSAUSGLEICH ............................................................................ 10 

4.6 MAßNAHMENEMPFEHLUNG ........................................................................................................................... 10 

5 REPTILIEN ................................................................................................................................ 11 

5.1 DATENERHEBUNG UND METHODEN ............................................................................................................... 11 

5.2 ERGEBNISSE ............................................................................................................................................... 11 

5.3 ARTENSCHUTZRECHTLICHE BEWERTUNG ...................................................................................................... 11 

5.4 VERMEIDUNGS- UND AUSGLEICHSMAßNAHMEN .............................................................................................. 11 

6 FLEDERMÄUSE ......................................................................................................................... 12 

7 NACHTKERZENSCHWÄRMER ...................................................................................................... 12 

7.1 DATENERHEBUNG UND METHODEN ............................................................................................................... 12 

7.2 ERGEBNISSE ............................................................................................................................................... 12 

7.3 ARTENSCHUTZRECHTLICHE BEWERTUNG NACH § 44 BNATSCHG .................................................................. 12 

7.4 VERMEIDUNGS- UND AUSGLEICHSMAßNAHMEN .............................................................................................. 13 

8 FUNKTION DES WEHLINGER GRABENS ALS WANDERKORRIDOR FÜR AMPHIBIEN .......................... 13 

9 FAZIT ....................................................................................................................................... 13 

10 LITERATURVERZEICHNIS ........................................................................................................... 14 

11 ANHANG .................................................................................................................................. 16 

 



 

BP „Gansäcker“ in Nufringen - Faunistische Untersuchungen zum Artenschutz    Seite 3     

1 Anlass und Aufgabenstellung  

Die Gemeinde Nufringen plant die Aufstellung des Bebauungsplans „Gansäcker“ am westlichen 
Ortsrand zur Wohnbauentwicklung. Eine artenschutzrechtliche Relevanzprüfung kam zu dem Er-

gebnis, dass ein vertiefender Untersuchungsbedarf für die Artengruppen der Vögel und Fleder-

mäuse sowie für die Zauneidechse und den Nachtkerzenschwärmer besteht (STADTLAND-

FLUSS/STAUSS & TURNI 2020). 

 

 

2 Rechtliche Grundlagen 

Europarechtlich ist der Artenschutz in den Artikeln 12, 13 und 16 der Richtlinie 92/43/EWG des 

Rates zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen 

vom 21.05.1992 (FFH-Richtlinie) sowie in den Artikeln 5 bis 7 und 9 der Richtlinie 79/409/EWG 

des Rates über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten vom 02.04.1979 (Vogelschutzrichtlinie) 

verankert. Im nationalen deutschen Naturschutzrecht ist der Artenschutz in den Bestimmungen der 

§§ 44 und 45 BNatSchG enthalten. Entsprechend § 44 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG gelten die arten-

schutzrechtlichen Verbote bei nach § 15 Abs. 1 unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Eingriffe 

in Natur und Landschaft, die nach § 17 Abs. 1 oder Abs. 3 zugelassen oder von einer Behörde 

durchgeführt werden, sowie für Vorhaben im Sinne des § 18 Abs. 2 Satz 1 nur für die in Anhang IV 

der FFH-Richtlinie aufgeführte Tier- und Pflanzenarten sowie für die Europäischen Vogelarten (eu-

roparechtlich geschützte Arten). 

Im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prüfung wird für diese relevanten Arten untersucht, ob 

nachfolgende Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG erfüllt sind. Es ist verboten, 

1. wildlebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 

verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu 

beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der 

Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; 

eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen 

Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wildlebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus 

der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. 

In den Bestimmungen des § 44 Abs. 5 BNatSchG sind verschiedene Einschränkungen hinsichtlich 

der Verbotstatbestände enthalten. Danach liegt ein Verstoß gegen das Tötungs- und Verletzungs-

verbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 nicht vor, wenn die Beeinträchtigung durch den Eingriff oder das 

Vorhaben das Tötungs- und Verletzungsrisiko für die Exemplare der betroffenen Arten nicht signi-

fikant erhöht und diese Beeinträchtigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten 

Schutzmaßnahmen nicht vermieden werden kann. Gegen das Verbot des Nachstellens und Fan-

gens wild lebender Tiere und der Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungs-
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formen nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 liegt kein Verstoß vor, wenn die Tiere oder ihre Entwicklungsformen 

im Rahmen einer erforderlichen Maßnahme, die auf den Schutz der Tiere vor Tötung oder Verlet-

zung oder ihrer Entwicklungsformen vor Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung und die Erhal-

tung der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammen-

hang gerichtet ist, beeinträchtigt werden und diese Beeinträchtigungen unvermeidbar sind. Sofern 

die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ru-

hestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird, liegt zudem kein Verstoß gegen § 

44 Abs. 1 Nr. 3 vor.  

Zur Sicherung der ökologischen Funktion können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 

(CEF-Maßnahmen) durchgeführt werden. Werden Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG erfüllt, 

so kann das Vorhaben bei Erfüllung bestimmter Ausnahmevoraussetzungen (§ 45 Abs. 7 

BNatSchG) unter Umständen dennoch zugelassen werden. 

Einige zentrale Begriffe des BNatSchG sind vom Gesetzgeber nicht abschließend definiert worden, 

so dass eine fachliche Interpretation und Definition der fraglichen Begrifflichkeiten zur Bewertung 

der rechtlichen Konsequenzen erforderlich werden. Die Verwendung dieser Begrifflichkeiten im 

vorliegenden Fachgutachten orientiert sich an den in der Fachliteratur vorgeschlagenen und disku-

tierten Definitionen (z. B. GUIDANCE DOCUMENT 2007, Kiel 2007, LANA 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.1: Ablaufschema einer artenschutzrechtlichen Prüfung (KRATSCH ET AL. 2018) 
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3 Untersuchungsgebiet 

Das südexponierte Plangebiet liegt am westlichen Ortsrand von Nufringen zwischen Oberjesinger 

Straße und Wehlinger Graben. An der nördlichen Grenze befindet sich auf der schmalen, nordex-

ponierten Straßenböschung eine mittelalte Obstbaumreihe. Es handelt sich um kleinere Exemplare 

ohne Baumhöhlen und wesentlichen Totholzanteil. Abgesehen von dem Randstreifen des Wehlin-

ger Grabens, der von Grünland eingenommen wird, umfasst das Gebiet ausschließlich Ackerflä-

chen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.2: Lage und Abgrenzung des Plangebietes und Entwurf des Bebauungsplans (Grundlage: LUBW KAR-

TENDIENST, KOMMUNALENTWICKLUNG GMBH) 

 

 

4 Vögel 

4.1 Datenerhebung und Methoden 

Für die Erfassung der Vogelarten wurden 6 Begehungen im Zeitraum April bis Juni 2020 durchge-

führt (07.04., 27.04., 04.05., 19.05., 12.06. und 25.06.). Die Kartierungen erfolgten während der 

frühen Morgen- und Vormittagsstunden bzw. in den Abend- und Nachtstunden bei günstigen Witte-

rungsbedingungen. Für schwer erfassbare Arten wurden unterstützend Klangattrappen eingesetzt. 

Alle visuell oder akustisch registrierten Vögel wurden in eine Gebietskarte eingetragen und der 

Status der Vogelarten durch die jeweiligen Aktivitätsformen protokolliert (Südbeck et al. 2005). Aus 

diesen Daten wurde für jede Art ein Gebietsstatus festgelegt. 
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4.2 Ergebnisse 

Im Plangebiet und angrenzenden Lebensraum konnten insgesamt 14 Vogelarten nachgewiesen 

werden (Tab. 1). Eine Gesamtartenliste der im Gebiet nachgewiesenen Vogelarten mit Angaben 

zum Status, Bestandstrend in Baden-Württemberg, rechtlichen Schutzstatus und zur Gilde (Nest-

standorte) ist in Tabelle 1 dargestellt. Arten mit hervorgehobener artenschutzrechtlicher Relevanz 

sind in einer der folgenden Schutzkategorien zugeordnet: 

▪ in einem Anhang der EU-Vogelschutzrichtlinie 

▪ streng geschützt nach BArtSchV 

▪ in der landesweiten oder bundesweiten Roten Liste 

▪ in der landesweiten oder bundesweiten Vorwarnliste 

Auf der Ackerfläche des Plangebiets wurden keine Bodenbrüter der offenen Feldflur festgestellt.  

Brutvogelarten des Kontaktlebensraums mit hervorgehobener artenschutzrechtlicher Bedeutung ist 

die landesweit gefährdete Feldlerche (RL 3) sowie Goldammer und Haussperling als Arten der 

landesweiten Vorwarnliste (Tab. 1, Abb. 3). Die Bestände dieser Arten sind landesweit im Zeitraum 

von 1985 bis 2009 um mehr als 20% zurückgegangen, aber aktuell noch nicht gefährdet (Bauer et 

al. 2016). 

Ubiquitäre Vogelarten der Kontaktlebensräume sind Gehölzfreibrüter (z.B. Amsel, Buchfink, Elster, 

Girlitz, Mönchsgrasmücke) sowie Höhlen- und Nischenbrüter (z.B. Blaumeise, Kohlmeise, Haus-

rotschwanz). Elster, Feldlerche, Rabenkrähe, Rotmilan und Turmfalke nutzten die Ackerfläche des 

Plangebiets zur Nahrungssuche (vgl. Tab. 1). 

Tab. 1: Liste der nachgewiesenen Vogelarten im Plangebiet und angrenzenden Kontaktlebensraum. Arten-

schutzrechtlich hervorgehobene Brutvogelarten sind grau hinterlegt. 

Art Abk Status Status Gilde Trend Rote Liste Rechtlicher Schutz 
    PG Kontakt   in B.-W. B.-W. D EU-VSR BNatSchG 
Amsel A   B zw +1 — — — b 
Blaumeise Bm   B h +1 — — — b 
Buchfink B   B zw -1 — — — b 
Elster E N B zw +1 — — — b 
Feldlerche Fl N B b -2 3 3 — b 
Girlitz Gi   B zw -1 — — — b 
Goldammer G   B b/zw -1 V V — b 
Hausrotschwanz Hr   B g 0 — — — b 
Haussperling H   B g -1 V V — b 
Kohlmeise K   B h 0 — — — b 
Mönchsgrasmücke Mg   B zw +1 — — — b 
Rabenkrähe Rk N   zw 0 — — — b 
Rotmilan Rm N   zw +1 — V I s 
Turmfalke Tf N   f,g,zw 0 V — — s 
 
Erläuterungen: 

  
Status: 

 
B Brutvogel 

Abk.  Abkürzungen der Artnamen  N Nahrungsgast 
Rote Liste D Gefährdungsstatus Deutschland (Grüneberg et al. 2015)   
Rote Liste B.-W. Gefährdungsstatus Baden-Württemberg (Bauer et al. 2016)   
 1 vom Aussterben bedroht   
 2 stark gefährdet   
 3 gefährdet Gilde: b Bodenbrüter 
 V Vorwarnliste  f Felsbrüter 
 – nicht gefährdet  g Gebäudebrüter 
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EU-VSR EU-Vogelschutzrichtlinie  h/n Halbhöhlen-/ 
 I in Anhang I gelistet   Nischenbrüter 
 – nicht in Anhang I gelistet  h Höhlenbrüter 
BNatSchG Bundesnaturschutzgesetz  r/s Röhricht-/  
 b besonders geschützt   Staudenbrüter 
 s streng geschützt  zw Zweigbrüter 
Trend in B.-W. Bestandsentwicklung 1985-2009 (Bauer et al. 2016)   
 +2 Bestandszunahme > 50 %   
 +1 Bestandszunahme zwischen 20 und 50 %   
 0 Bestandsveränderung nicht erkennbar oder < 20 %   
 -1 Bestandsabnahme zwischen 20 und 50 %   
 -2 Bestandsabnahme > 50 %   
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 3: Revierzentren artenschutzrechtlich hervorgehobener Brutvogelarten im Kontaktlebensraum. 

Fl – Feldlerche, G – Goldammer, H - Haussperling 

4.3 Artenschutzrechtliche Bewertung 

Alle europäischen Vogelarten sind europarechtlich geschützt und unterliegen den Regelungen des 

§ 44 BNatSchG. Die Ermittlung der Verbotstatbestände nach § 44 (1) in Verbindung mit Abs. 5 er-

folgt unter Berücksichtigung von Vermeidungs- oder Ausgleichmaßnahmen. Nahrungshabitate un-

terliegen nicht den Bestimmungen des § 44 BNatSchG, unter der Voraussetzung, dass sie keinen 

essenziellen Habitatbestandteil darstellen. 

Verbot nach § 44 (1) 1 BNatSchG 

Es ist verboten, wildlebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fan-

gen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu be-

schädigen oder zu zerstören. 
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Wirkungsprognose und Bewertung 

Sollten im Zusammenhang mit der Baumaßnahme Gehölzrodungen entlang der Oberjesinger 

Straße erforderlich sein, sind diese außerhalb der Brutzeiten, in den Herbst- und Wintermonaten 

(Anfang Oktober bis Ende Februar) durchzuführen, um das Eintreten des Verbotstatbestands zu 

vermeiden. Adulte Tiere können aufgrund ihrer Mobilität flüchten.  

Auf den landwirtschaftlichen Nutzflächen wurden keine Bodenbrüter der offenen Feldflur nachge-

wiesen. Das nächst gelegene Revierzentrum der Feldlerche befindet sich nördlich des Plange-

biets. Aufgrund der geringen Entfernung ist jedoch nicht auszuschließen, dass die Feldlerche ihr 

Revierzentrum in anderen Jahren in das Plangebiet selbst verlagert. Durch das Abschieben von 

Oberboden auf den offenen Flächen während der Brut- und Aufzuchtzeit der Feldlerche, können 

unbeabsichtigt Eier oder Nestlinge getötet oder zerstört werden. Damit wäre der Verbotstatbestand 

nach § 44 (1) 1 BNatSchG erfüllt. Das Eintreten des Verbotstatbestands lässt sich vermeiden, in-

dem das Abschieben von Oberboden außerhalb der Brutzeit erfolgt (Zeitraum Anfang Oktober bis 

Ende Februar). Bis zum Beginn der Bauarbeiten müssen die offenen Flächen vegetationsfrei blei-

ben, mit Folie abgedeckt oder mit Flatterband engmaschig überspannt werden, um eine Brutan-

siedlung durch Bodenbrüter (z. B. Feldlerche) auszuschließen. Alternativ können die Baufeldflä-

chen Anfang März mit Folie abgedeckt bzw. mit Flatterband engmaschig überspannt werden, um 

Brutansiedlungen zu verhindern. Das Abschieben des Oberbodens kann dann zeitnah vor dem 

Beginn der Bauarbeiten vorgenommen werden. 

Unter Berücksichtigung dieser Maßnahmen kann eine vermeidbare Tötung oder Verletzung von 

Individuen oder Entwicklungsstadien ausgeschlossen werden. Adulte Tiere können aufgrund ihrer 

Mobilität flüchten. 

Eine mögliche großflächige Verglasung der Gebäude birgt ein erhöhtes Risiko für Kollisionen 

durch anfliegende Vögel, die die Scheibe z.B. durch Spiegelung nicht erkennen. Das dadurch ver-

ursachte Tötungsrisiko ist geeignet, den Verbotstatbestand nach § 44 (1) 1 BNatSchG zu erfüllen. 

Um Kollisionen effektiv zu vermeiden, müssen transparente Flächen für Vögel sichtbar gemacht 

werden. Das Eintreten des Verbotstatbestandes lässt sich vermeiden, wenn Vögel Glasscheiben 

als Hindernis erkennen und somit nicht mit ihnen kollidieren. 

→ Die Verbotstatbestände des § 44 (1) 1 BNatSchG werden unter Berücksichtigung von 

Vermeidungsmaßnahmen (Kapitel 4.4) nicht erfüllt. 

Verbot nach § 44 (1) 2 BNatSchG 

Es ist verboten, wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 

während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheb-

lich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszu-

stand der lokalen Population einer Art verschlechtert. 

Wirkungsprognose 

Für die im angrenzenden Kontaktlebensraum nachgewiesenen Vogelarten und Nahrungsgäste 

ergeben sich sowohl während der Bauphase als auch nach Fertigstellung der Wohngebäude dau-

erhafte Störungen durch Lärm und visuelle Effekte (z. B. Baustellenverkehr, Bautätigkeiten, Ver-
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kehrslärm, anthropogene Nutzung), die den Reproduktionserfolg mindern bzw. Vergrämungseffek-

te entfalten können. 

Bewertung 

Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes ist dann zu prognostizieren, wenn sich als Folge 

der Störung die Populationsgröße oder der Reproduktionserfolg entscheidend und nachhaltig ver-

ringert. Für häufige Arten, die regelmäßig auch Siedlungsbereiche als Brutlebensraum nutzen, ist 

von einer relativ großen Toleranz gegenüber Störungen auszugehen. Störungen stellen somit für 

in ihren Beständen nicht gefährdete Arten keinen relevanten Wirkfaktor dar (TRAUTNER & JOOSS 

2008). In ihrer Dimension sind die vorhabensbedingten Störungen nicht geeignet, die Erhaltungs-

zustände der lokalen Populationen der vorkommenden Brutvogelarten zu verschlechtern. Dies gilt 

entsprechend für Goldammer und Haussperling als Arten der Vorwarnliste. 

→ Da die zu erwartenden Beeinträchtigungen keine Verschlechterung der Erhaltungszu-

stände bewirken, führen sie nicht zu einer erheblichen Störung im Sinne von § 44 (1) 2 

BNatSchG, so dass der Verbotstatbestand nicht erfüllt wird. 

Verbot nach § 44 (1) 3 BNatSchG 

Es ist verboten, Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wildlebenden Tiere der besonders geschütz-

ten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. 

Wirkungsprognose und Bewertung 

Auf der Ackerfläche des Plangebiets wurden keine Bodenbrüter der offenen Feldflur nachgewie-

sen. Sollten im Zusammenhang mit der Baumaßnahme Gehölzrodungen entlang des nördlich ver-

laufenden asphaltierten Feldwegs erforderlich sein, sind allenfalls einzelne Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten von ubiquitären Gehölzfreibrütern betroffen (z.B. Buchfink, Elster, Mönchsgrasmü-

cke). Diese Arten sind hinsichtlich ihrer Habitatansprüche wenig spezialisiert, derzeit noch weit 

verbreitet und nicht gefährdet. Auf Grund der Betroffenheit von allenfalls einzelnen Revieren dieser 

Arten kann davon ausgegangen werden, dass diese in der näheren Umgebung ausreichend adä-

quate und unbesetzte Ersatzhabitate finden können. Die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- 

und Ruhestätten bleibt im räumlichen Zusammenhang für diese Arten gewahrt. 

→ Eine Erfüllung des Verbotstatbestandes nach § 44 (1) 3 BNatSchG ist nicht zu erwarten. 

4.4  Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

Bauzeitenregelungen: Sollten Gehölzrodungen entlang des nördlich verlaufenden asphaltierten 

Feldwegs erforderlich sein, sind diese außerhalb der Brutzeiten, in den Herbst- und Wintermona-

ten (Anfang Oktober bis Ende Februar) durchzuführen. Da nicht ausgeschlossen werden kann, 

dass sich das nächst gelegene Revierzentrum der Feldlerche zukünftig in das Plangebiet verlagert, 

ist die Baufeldbereinigung (Abräumen des Oberbodens) außerhalb der Brutzeiten, im Zeitraum An-

fang Oktober bis Ende Februar, durchzuführen. Bis zum Beginn der Bauarbeiten müssen die 

Ackerflächen dann vegetationsfrei bleiben, mit Folie abgedeckt oder mit Flatterbändern engma-

schig überspannt werden, um eine Brutansiedlung durch die Feldlerche auszuschließen. Alternativ 
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können die Baufeldflächen Anfang März mit Folie abgedeckt bzw. mit Flatterband engmaschig 

überspannt werden, um Brutansiedlungen zu verhindern. Das Abschieben des Oberbodens kann 

dann zeitnah vor dem Beginn der Bauarbeiten vorgenommen werden. 

Verglasungen der Gebäude müssen so ausgeführt werden, dass die Glasscheiben für Vögel als 

Hindernis erkennbar sind. Vögel kollidieren insbesondere dann mit Glasscheiben, wenn sie durch 

diese hindurchsehen und die Landschaft oder den Himmel dahinter wahrnehmen können oder 

wenn diese stark spiegeln. Durchsicht besteht z.B. bei Eckverglasungen, Wind- und Lärmschutz-

verglasungen zwischen Gebäuden, Balkonverglasungen oder transparenten Verbindungsgängen. 

Bei Spiegelungen wird die Umgebung z.B. durch Scheibentyp oder Beleuchtung reflektiert. Handelt 

es sich bei der Spiegelung um einen für Vögel attraktiven Lebensraum, versuchen sie, das Spie-

gelbild anzufliegen und kollidieren mit der Scheibe. Die Gefahr ist jeweils umso grösser, je großflä-

chiger die Glasfront ist und je mehr attraktive Lebensräume (v.a. Gehölze) in der unmittelbaren 

Umgebung sind. 

Bereits bei der Gestaltung von Gebäuden können Vogelfallen von vornherein vermieden werden, 

indem z.B. auf durchsichtige Eckbereiche verzichtet wird. Auch Sonnenschutzsysteme an der Au-

ßenwand (z.B. Lamellen) bieten als Nebeneffekt einen guten Kollisionsschutz. Stark geneigte 

Glasflächen oder Dachflächen aus Glas sind in der Regel ebenfalls vogelfreundlich. Um Kollisio-

nen effektiv zu vermeiden, müssen transparente Flächen für Vögel sichtbar gemacht werden. Die 

häufig verwendeten Greifvogelsilhouetten haben nur eine eingeschränkte Wirksamkeit und müs-

sen in relativ großer Stückzahl angebracht werden. Bewährt hat sich dagegen die Verwendung von 

halbtransparentem Material oder von Scheiben, die mit flächigen Markierungen versehen sind. 

Hier gibt es mittlerweile viele verschiedene Muster und Lösungen (z.B. Punkt- oder Streifenraster 

in unterschiedlichen Formen) und auch der individuellen Gestaltung sind wenig Grenzen gesetzt. 

Für einen wirksamen Vogelschutz dürfen die Zwischenräume eine bestimmte Größe nicht über-

schreiten, um nicht von Vögeln angeflogen zu werden. Um Spiegelungen zu vermeiden, kann au-

ßenreflexionsarmes Glas eingesetzt werden, das jedoch wiederum eine gute Durchsicht aufweist. 

Wenn durch diese nur das Gebäudeinnere wahrnehmbar ist und keine Landschaftsausschnitte, ist 

das für Vögel in der Regel unproblematisch. 

Weitere Details können folgender Veröffentlichung entnommen werden: SCHWEIZERISCHE VOGEL-

WARTE SEMPACH (HRSG 2012): „Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht“. 

4.5 Maßnahmen zum vorgezogenen Funktionsausgleich 

Maßnahmen zum vorgezogenen Funktionsausgleich sind nicht erforderlich. 

4.6 Maßnahmenempfehlung 

Um das Angebot an Nistplätzen generell zu erhöhen, wird empfohlen, an den Neubauten Nistkäs-

ten für ubiquitäre Gebäudebrüter wie z.B. Haussperling und Hausrotschwanz (Höhlen- und Halb-

höhlenkästen) anzubringen. 
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5 Reptilien 

5.1 Datenerhebung und Methoden 

Die Erfassung der Reptilien erfolgte im Zeitraum April bis September 2020 bei günstigen Witte-

rungsbedingungen (27.04., 19.05., 12.06., 25.06., 01.07., 06.08. und 04.09.). Die geeigneten Flä-

chen wurden langsam abgegangen und die Reptilien durch Sichtbeobachtungen erfasst (Korndör-

fer 1992, Schmidt & Groddeck 2006, Hachtel et al. 2009). Zudem wurden potenzielle Versteck-

möglichkeiten umgedreht und kontrolliert.). 

5.2 Ergebnisse 

Die geeigneten Bereiche für ein mögliches Vorkommen von Reptilien wurden regelmäßig abge-

sucht. Trotz intensiver Suche an mehreren Terminen konnten innerhalb des Plangebiets weder 

Zauneidechsen noch andere artenschutzrechtlich relevante Arten nachgewiesen werden. 

Im Rahmen der artenschutzrechtlichen Untersuchungen zum nördlich angrenzenden Plangebiet 

„Hinterer Steig Süd“ wurden Zauneidechsen ausschließlich auf der nördlichen Böschung der Ober-

jesinger Straße, die beide Gebiete trennt, festgestellt. 

Zudem wurden am Wehlinger Graben westlich des Plangebietes in größerer Entfernung Zaun-

eidechsen beobachtet, die von der Ausweisung des Bebauungsplans jedoch nicht direkt betroffen 

sind (vgl. hierzu Kap. 8). 

5.3  Artenschutzrechtliche Bewertung 

Für das Plangebiet liegen keine Reproduktionsnachweise oder Hinweise auf Einzelvorkommen der 

Zauneidechse oder weiterer artenschutzrechtlich relevanter Arten vor. Somit werden durch das 

Vorhaben weder Einzeltiere gestört oder getötet noch Gelege, Ruhe- oder Winterschlafplätze ge-

stört bzw. zerstört. 

→ Die Verbotstatbestände im Sinne von § 44 (1) 1 bis 3 BNatSchG werden nicht erfüllt. 

5.4  Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 

Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung oder Maßnahmen zum vorgezogenen Funktionsaus-

gleich sind nicht erforderlich. 
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6 Fledermäuse 

Die vertiefenden Untersuchungen im Rahmen der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung kom-

men für die Artengruppe der Fledermäuse zusammenfassend zu dem Ergebnis, dass die Verbots-

tatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG nicht erfüllt werden. Von der geplanten Be-

bauung sind keine Ruhe- und Fortpflanzungsstätten (Quartiere) von Fledermäusen betroffen. Die 

Bedeutung als Jagdhabitat ist als gering zu beurteilen. Der unmittelbar nördlich an das Planungs-

gebiet angrenzenden Baumallee kommt keine besondere Bedeutung als Transferstrecke (Flug-

straße) für diese Artengruppe zu. Vermeidungsmaßnahmen oder Maßnahmen zum vorgezogenen 

Funktionsausgleich sind nicht erforderlich. Weitere Details können dem vollständigen Gutachten im 

Anhang entnommen werden (KIRSCHNER 2021). 

Um das Angebot an Fledermausquartieren generell zu erhöhen, wird unabhängig davon empfoh-

len, an den neuen Gebäuden Fledermausquartiere (auch z.B. als Fassadenbausteine integriert in 

den Bau) anzubringen.  

 

 

7 Nachtkerzenschwärmer 

7.1 Datenerhebung und Methoden 

Die Erfassung des Nachtkerzenschwärmers erfolgte durch eine systematische Suche nach Fraß-

spuren, Kotballen und insbesondere Raupen an den für diese Art spezifischen Futterpflanzen 

(Weidenröschen, Nachtkerze) im Zeitraum Juni, Juli und August (HERMANN & TRAUTNER 2011). Die 

Kontrollen fanden am 12.06., 25.06., 01.07. und 06.08.2020 statt. 

7.2 Ergebnisse 

Im Plangebiet wurden keine Futterpflanzen festgestellt. Ein Vorkommen des Nachtkerzenschwär-

mers ist somit auszuschließen. 

7.3 Artenschutzrechtliche Bewertung nach § 44 BNatSchG 

Für das Plangebiet liegen keine Nachweise auf ein Vorkommen des Nachtkerzenschwärmers vor, 

so dass keine Betroffenheit besteht. 

→ Die Verbotstatbestände im Sinne von § 44 (1) 1 bis 3 BNatSchG werden nicht erfüllt. 
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7.4 Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 

Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung oder Maßnahmen zum vorgezogenen Funktionsaus-

gleich sind nicht erforderlich. 

 

 

8 Funktion des Wehlinger Grabens als Wanderkorridor für Amphibien 

Im Plangebiet selbst befinden sich keine Laichgewässer. Der Randstreifen des Wehlinger Grabens 

am Südrand des Gebietes weist jedoch eine Korridorfunktion für wandernde Amphibien auf. Beo-

bachtet wurden zumindest Jungtiere der Erdkröte, die den Grünstreifen entlang des Grabens und 

den Graben selbst nutzen. Mit der Ausweisung eines 10 m breiten Randstreifens entlang des Weh-

linger Grabens als Retentionsfläche ist bei einer naturnahen Gestaltung die Sicherung der Korri-

dorfunktion verbunden, so dass keine weiteren Maßnahmen erforderlich sind. 

Westlich des Plangebietes wurden in über 150 m Entfernung auch Zauneidechsen am Rand des 

Wehlinger Grabens beobachtet. Es ist nicht auszuschließen, dass auch diese den Graben als 

Wanderkorridor nutzen. Auch hier sind jedoch innerhalb des Randstreifens keine Beeinträchtigun-

gen der Funktion zu erwarten. 

 

 

9 Fazit 

Für die Artengruppen der Vögel und Fledermäuse werden die Verbotstatbestände nach § 44 (1) 

Nr. 1 bis 3 BNatSchG unter Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen (Bauzeitenregelun-

gen, Vogelfreundliche Verglasung) durch das geplante Vorhaben nicht erfüllt. Maßnahmen zum 

vorgezogenen Funktionsausgleich (CEF-Maßnahmen) sind nicht erforderlich. 

Vorkommen von Reptilien und des Nachtkerzenschwärmers können mit hinreichender Sicherheit 

ausgeschlossen werden. Die Korridorfunktion des Wehlinger Grabens für wandernde Amphibien 

und ggf. auch Reptilien kann durch die Ausweisung eines 10 m breiten Retentionsstreifens gesi-

chert werden, sofern dieser naturnah gestaltet wird. Konflikte sind hier nicht zu erwarten. 

Um das Angebot an Nistplätzen und Fledermausquartieren zu erhöhen wird empfohlen, an die ge-

planten Gebäude Fledermausquartiere sowie Nistkästen für Vögel anzubringen. 
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1 Einleitung 

1.1 Anlass und Aufgabenstellung 
Die Gemeinde Nufringen plant die Aufstellung des Bebauungsplans "Gansäcker". In dem am nord-
westlichen Siedlungsrand liegenden Planungsgebiet (vgl. Abb. 1) ist eine neue Wohnbebauung ge-
plant. Im Rahmen einer artenschutzrechtlichen Relevanzprüfung wurde u.a. ein Untersuchungsbe-
darf zu Fledermäusen festgestellt. In vorliegendem Fachbeitrag werden die artenschutzrechtlichen 
Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG bezüglich dieser gemeinschafts-
rechtlich geschützten Artengruppe (Anhang IV FFH-Richtlinie), die durch das Vorhaben erfüllt wer-
den können, ermittelt und dargestellt. Ggf. werden geeignete Vermeidungs- oder CEF-Maßnahmen 
ausgearbeitet. 

1.2 Methodisches Vorgehen 
Zur Erfassung der Fledermausfauna wurden zwischen Juni und September 2020 insgesamt fünf 
nächtliche Begehungen durchgeführt. Die Erfassungen erfolgten am 12.06., 30.06., 27.07., 21.08. 
und 22.09. jeweils bei geeigneter Witterung. Zur Artbestimmung wurden sowohl optische als auch 
akustische Nachweise erhoben. Mithilfe eines Ultraschalldetektors (Pettersson D 240X) wurden die 
hochfrequenten Rufe der Fledermäuse aufgezeichnet und anschließend am Computer mit spezieller 
Software (Pettersson Bat-Sound) ausgewertet. Weitere Informationen zur Artzugehörigkeit lieferten, 
soweit möglich, Sichtbeobachtungen ggf. mithilfe eines Scheinwerfers. Hierbei waren vor allem 
Größe, Flugeigenschaften und Habitatnutzung von Relevanz. 

Einschränkend ist zu berücksichtigen, dass die physikalischen Rufeigenschaften der einzelnen Fle-
dermausartenarten je nach Flugsituation und Jagdhabitat variieren und teilweise Überschneidungs-
bereiche existieren. Insbesondere die kleinen bis mittelgroßen Myotis-Arten lassen sich anhand 
ihrer Ortungslaute nicht immer zweifelsfrei bestimmen (BRAUN & DIETERLEN 2003). Eine eindeutige 
Zuordnung der erhobenen Daten ist somit nicht immer möglich. Zudem ist davon auszugehen, dass 
Arten mit einer geringen Schallintensität (z.B. Hufeisennasen, Langohren) im Vergleich zu weit hör-
baren Arten (z.B. Großer Abendsegler) in Felduntersuchungen unterrepräsentiert sind (vgl. SKIBA 

2009). Durch das erhaltene Datenmaterial ist jedoch eine annähernde Ermittlung der Raumnutzung 
(Jagdhabitate, Leitstrukturen) im Untersuchungsraum möglich.  

Die Fledermausnachweise wurden als Fundpunkte in einer Karte dargestellt (Abb. 1). Die kleinste 
verwendete Signatur entspricht dabei dem Einzelnachweis eines Individuums. Bei länger andauern-
der Jagdaktivität während eines Termines oder mehreren Beobachtungen einer Art an verschiede-
nen Kartierdurchgängen wurde eine entsprechend größere Signatur gewählt. Dabei ist zu berück-
sichtigen, dass die Fundpunkte in erster Linie den Standort des Kartierenden darstellen. Aufgrund 
der hohen Bewegungsaktivität von Fledermäusen sowie der begrenzten Reichweite des Detektors 
und auch der optischen Erfassung muss diese Darstellung als modellhaft interpretiert werden. 
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1.3 Begriffsbestimmungen 
Den verwendeten Roten Listen, Gesetzesgrundlagen und Richtlinien liegen die folgenden Einstu-
fungen bzw. Gefährdungskategorien zugrunde: 

Rote Liste BW/D (Baden-
Württemberg/Deutschland) 

1 Vom Aussterben bedroht 
2  Stark gefährdet 
3 Gefährdet 
V Vorwarnliste/pot. gefährdet  
R Art mit geographischer Restriktion 
D/G Daten defizitär, Gefährdung anzunehmen 
? Gefährdungsstatus unklar 
i gefährdete wandernde Art 

 

EHZ BW (Erhaltungszustand in 
Baden-Württemberg) 

FV 
U1 
U2 
? 

Erhaltungszustand günstig 
Erhaltungszustand ungünstig – unzureichend 
Erhaltungszustand ungünstig – schlecht 
Erhaltungszustand unbekannt 

   

Natura 2000 Anh. II Anhang II der FFH-Richtlinie (FFH-RL) 

 Anh. IV Anhang IV der FFH-Richtlinie (FFH-RL) 
 

 



Bebauungsplan "Gansäcker" in Nufringen  -  Erfassung von Fledermäusen 

Büro für Natur- und Artenschutz Kirschner                                                                                                                         4     

2 Bestand und Betroffenheit von Fledermäusen (Tierart nach An-
hang IV der FFH-Richtlinie)  

In diesem Kapitel wird der mögliche Eintritt von Verbotstatbeständen nach § 44 Abs.1, Nrn. 1 bis 3 i. 
V. m. Abs. 5 BnatSchG bei der u.U. betroffenen Artengruppe abgeprüft. Bezüglich der Tierarten 
nach Anhang IV a) FFH-RL ergibt sich aus § 44 Abs.1, Nrn. 1 bis 3 i. V. m. Abs. 5 BnatSchG für 
nach § 15 BnatSchG zulässige Eingriffe folgende Verbote:  

Schädigungsverbot: Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten und 
damit verbundene vermeidbare Verletzung oder Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen.  

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff 
oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang ge-
wahrt wird.  

Störungsverbot : Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten. 

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die Störung zu keiner Verschlechterung des Er-
haltungszustandes der lokalen Population führt. 

2.1 Vorkommen und Verbreitung im Untersuchungsraum 
Im Rahmen der Detektorbegehungen wurden im Untersuchungsraum insgesamt zwei (drei) Fle-
dermausarten nachgewiesen (Tab. 1). Darunter befindet sich auch der Artkomplex der Bartfleder-
maus (Myotis mystacinus/brandtii). Die Rufe dieser beiden "Schwesterarten" lassen sich oft nicht 
eindeutig voneinander unterscheiden (vgl. LIMPENS & ROSCHEN 2005). Die Arten werden daher als 
Bartfledermaus angesprochen1.  

Tab. 1 Liste der im Untersuchungsraum nachgewiesenen Fledermausarten (Abk. vgl. Kap. 0)  

Deutscher Name Wissenschaftlicher 
Name  

Rote Liste EHZ BW FFH-RL 
BW D 

Kleine/Große Bartfledermaus Myotis mystacinus/brandtii V/2 3/1 FV/U1 Anh. IV 
Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus 3 - FV Anh. IV 

 

Insgesamt betrachtet wurde im Untersuchungsraum nur eine mäßige Fledermausaktivität registriert 
(Abb. 1). Im Rahmen der beiden Junibegehungen ergab sich dabei insgesamt nur ein Detektor-
nachweis (Zwergfledermaus). Eine höhere Jagdaktivität wurde lediglich während der August- und 
Septemberbegehung nachgewiesen. 

Dieser Befund könnte darauf hindeuten, dass zumindest im näheren Umfeld keine Reproduktions-
quartiere (Wochenstuben) von Fledermäusen vorhanden sind. Die deutlich höhere Jagdaktivität im 
August und September ist wohl auf umherstreifende Tiere oder auf Fledermäuse, die bereits ein 
Schwärm- oder Winterquartier bezogen haben, zurückzuführen. Insgesamt ist davon auszugehen, 
 

1 Die meisten der aufgenommenen Rufe deuten auf die in Baden-Württemberg weitaus häufiger vorkommende Kleine 
Bartfledermaus hin. Ein lokales Vorkommen der Großen Bartfledermaus ist vergleichsweise unwahrscheinlich. 
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dass die Jagdhabitate der lokalen Fledermauspopulationen vorwiegend im waldreichen Umfeld 
(Schönbuch) von Nufringen liegen. 

 
Abb. 1: Detektornachweise von Fledermäusen im Untersuchungsraum (Grundlage: Daten aus dem Umweltinfor-

mationssystem (UIS) der LUBW Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg). 

Als häufigste Fledermausart wurde im Untersuchungsraum die landesweit häufig vorkommende 
Zwergfledermaus nachgewiesen. Der weitaus größte Teil der Rufe dieser „Siedlungsart“ wurden im 
Rahmen der Septemberbegehung aufgezeichnet. Dabei wurde in der Kinzigstraße östlich des Pla-
nungsgebiets eine länger andauernde Jagdaktivität mehrerer Individuen registriert. Bei den übrigen 
Nachweisen der Zwergfledermaus handelte es sich überwiegend um einzelne vorüberfliegende Tie-
re. Innerhalb des Planungsgebiets ergaben sich insgesamt nur zwei Einzelnachweise. 

Die eher siedlungsmeidende Bartfledermaus wurde nur im Rahmen der Augustbegehung am Sied-
lungsrand im nördlichen Untersuchungsraum registriert. Dabei handelte es sich um eine länger an-
dauernde Jagdaktivität eines oder mehrerer Individuen. Bei dem entsprechenden Standort handelt 
es sich um eine unmittelbar an eine Ackerfläche angrenzende Einzelhausbebauung mit relativ klei-
nen Hausgärten. 
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2.2 Konfliktanalyse 
Von der geplanten Bebauung sind keine Ruhe- und Fortpflanzungsstätten von Fledermäusen be-
troffen. Auch die Bedeutung als Jagdhabitat ist als gering zu beurteilen. Der unmittelbar nördlich an 
das Planungsgebiet  angrenzenden Baumallee kommt keine besondere Bedeutung als Transfer-
strecke (Flugstraße) für diese Artengruppe zu. 

Abschließend betrachtet, werden durch den geplanten Bebauungsplan „Gansäcker“ die Ver-
botstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG, hinsichtlich der Artengruppe der 
Fledermäuse, nicht erfüllt. 

 

 

 

 

 



Bebauungsplan "Gansäcker" in Nufringen  -  Erfassung von Fledermäusen 

Büro für Natur- und Artenschutz Kirschner                                                                                                                         7     

3 Literaturverzeichnis 
BRAUN, M. & F. DIETERLEN (Hrsg.) (2003): Die Säugetiere Baden-Württembergs. Band 1. Ulmer 

Verlag Stuttgart 

DIETZ, C., O. v. HELVERSEN & D. NILL (2007): Handbuch der Fledermäuse Europas und Nordwestaf-
rikas. Franckh-Kosmos Verlags GmbH & Co. Kg, Stuttgart 

EUROPÄISCHE UNION (2007): Leitfaden zum strengen Schutzsystem für Tierarten von gemeinschaft-
lichem Interesse im Rahmen der FFH-Richtlinie. 

HAUPT, T., H. LUDWIG, H. GRUTTKE, M. BINOT-HAFKE, C. OTTO & A. PAULY (RED.) (2009): Rote Liste 
gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands Band 1: Wirbeltiere: Bundesamt für 
Naturschutz, Bonn-Bad Godesberg: Naturschutz und Biologische Vielfalt 70 (1) 

LIMPENS, H. & A. ROSCHEN (2005): Fledermausrufe im Bat-Detektor - Lernhilfe zur Bestimmung der 
mitteleuropäischen Fledermausarten. NABU-Umweltpyramide, Bremervörde 

SKIBA, R. (2009): Europäische Fledermäuse - Kennzeichen, Echoortung und Detektoranwendung 
(2. Aufl.). Westarp Wissenschaften-Verlagsgesellschaft mbH, Hohenwarsleben 


		2024-05-15T14:12:54+0200
	SignMeWebApp / www.sign-me.de
	8. B-Plan _Gansäcker_, Faunist Unters Berücks Arten, SLF v. 030521 u. 260523.pdf




